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Das BMF hat dem HPR mit Datum 
vom 02.09.2009 (Eingang 03.09.09) 
im personalvertretungsrechtlichen 
Beteiligungsverfahren den Entwurf 
einer BRZV sowie den Entwurf einer 
ARZV übersandt.
Das Beteiligungsverfahren nach § 82 
(2) BPersVG ist mittlerweile einge-
leitet, so dass der Hauptpersonalrat 
in seiner Oktobersitzung nach der 
Auswertung der Stellungnahmen der 

Richtlinie zur Beurteilung der Beamtinnen 
und Beamten (BRZV) sowie Regelungen 
zur Ausschreibung und Besetzung von 
Dienstposten (ARZV)                        

zuständigen Personalvertretungen 
darüber befinden wird, ob er der 
BRZV und ARZV in dieser Form zu-
stimmen kann.
In einer ersten überschlägigen Sich-
tung hat sich bereits gezeigt, dass 
noch viele Fragen offen sind, die einer 
Klärung und eventuellen Korrektur 
bedürfen.

Bearbeiter: Hecker

Leistungsorientierte Bezahlung der 
Tarifbeschäftigten; Änderung des § 3 der 
Dienstvereinbarung                        

Nach Übermittlung des für den 
Geschäftsbereich der Bundesfi-
nanzverwaltung zur Verfügung 
stehenden monetären Volumens für 
die Leistungsbezahlung der Tarifbe-
schäftigten hat sich seit dem letzten 
Bewertungszeitraum gezeigt, dass 
sich in den Entgeltgruppen 1, 2, 11 
und höher auf Hauptzollamtsebene 
selbst nach Zusammenlegung mit 
darüber und/oder darunter liegen-
den Entgeltgruppen häufig keine 
ausreichend großen (mindestens 3 
TB) Teilvolumen bilden lassen. Die 
Regelungen in der behördlichen 

Dienstvereinbarung zur Ausgestal-
tung der Rahmendienstvereinbarung 
zur Leistungsbezahlung musste folg-
lich angepasst werden. Das Volumen 
wird daher zukünftig auf die Bundes-
finanzdirektionen, das Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum, das Zollkrimi-
nalamt und die Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein inklusive des 
jeweiligen Geschäftsbereichs auf-
geteilt. Die Paritätische Kommission 
wird ebenfalls bei den vorgenannten 
Verwaltungsteilen gebildet.

Bearbeiter: Knechtel



HPR aktuell

HPR aktuell 9/2009  |  Seite 2 von 3

Personalentwicklung der Tarifbeschäftigten

Das BMF hat den HPR darüber in-
formiert, dass voraussichtlich in der 
38. Kalenderwoche 2009 ein Erlass 
zur Höhergruppierung von förde-
rungswürdigen Tarifbeschäftigten, 
deren Arbeitsplatz im Rahmen der 
erfolgten Abfrage aufgewertet wer-

den kann, vorliegen wird. Die weitere 
zeitliche 	Verzögerung für die Umset-
zung des Erlasses vom 17. März 2009 
zur Personalentwicklung der Tarif-
beschäftigten in der Zollverwaltung 
begründet sich durch eine erneute 
Prüfung des Bundesministeriums 

der Finanzen im Hinblick auf die Zur-
verfügungsstellung entsprechender 
höherwertiger Stellen im Bereich der 	
Entgeltgruppe 8. Der Hauptpersonal-
rat wird in die weitere Verfahrens-
weise eingebunden.	
	

Bearbeiter: Knechtel

Höherbewertung und Übertragung von Dienstposten 
der Besoldungsgruppen A 9/ A 9 m + Z außerhalb von 
Stellenausschreibungen 

Wir hatten in unserer Juli-Ausgabe 
des HPR aktuell über den Sachstand 
und die Vorgehensweise des HPR 
berichtet.
Das BMF hat in seinem jüngsten E- 
Zoll- Info hierzu Stellung bezogen.

Zitat:
„Wie bekannt ist, hat in den letzten 
Wochen eine Überprüfung bereits 
erfolgter Höherbewertungen und 
Übertragungen von Dienstposten der 
BesGr. A 9m / A 9m+Z bei den Haupt-
zollämtern und Zollfahndungsämtern 
stattgefunden. Es handelte sich hier-
bei um Fallgestaltungen, in denen 
die Dienstposten aus Gründen der 
Transparenz und Chancengleichheit 
bundesweit ausgeschrieben werden 
sollten.
Entgegen dieser Vorgabe und abwei-
chend von den geltenden Zustän-
digkeitsregelungen sind bei einer 
Vielzahl von Hauptzollämtern und 
Zollfahndungsämtern Beschäftigten 
mit Zustimmung der örtlichen Per-
sonalvertretungen höherbewertete 
Dienstposten nach BesGr. A 9m oder 

A 9m+Z unter Verzicht auf Stellen-
ausschreibungen übertragen worden. 
Damit sind diesem Kreis der Beschäf-
tigten Vorteile gegenüber anderen 
Beschäftigten erwachsen.
Bereits aus Gründen der Gleichbe-
handlung aller Beschäftigten, aber 
auch um allen interessierten Beam-
tinnen und Beamten diese Spitzenpo-
sitionen des mittleren Dienstes anzu-
bieten, sind die Höherbewertungen 
zurückgenommen worden.
Zugunsten Betroffener sind jedoch 
die Höherbewertungen der Dienst-
posten von Beschäftigten, die vom 
Einweisungserlass erfasst sind (bis 
Beförderungslistennummer 370) 
zugestanden worden, soweit Aufga-
benveränderung und Erhöhung des 
Arbeitswertes entsprechend doku-
mentiert sind. Einzige Alternative zu 
dieser Regelung wäre die Rücknah-
me sämtlicher Höherbewertungen 
gewesen.“

Der HPR hatte seinen Vertretungs-
bereich hierüber zeitnah informiert 

und um Verständnis für seine Vorge-
hensweise gebeten, damit nicht die 
genannte „einzige Alternative“ vom 
BMF ohne jeden Einfluss des HPR 
vollzogen worden wäre.
Dem HPR war auch bewusst, dass 
diese Regelung natürlich nicht in 
allen HZÄ/BFDen Zustimmung wi-
derfahren würde, vor allem da nicht, 
wo einzelne Beschäftigte von dieser 
Regelung negativ betroffen sein 
werden. Selbstverständlich bleibt es 
jedem/r Beschäftigten unbenom-
men, ihre/seine rechtlichen Möglich-
keiten zu nutzen und entsprechende 
Forderungen gegenüber seinem 
Dienstherrn geltend zu machen. 
Der HPR hatte zudem ausdrücklich 
die genannten Personalvertretungen 
aufgefordert entsprechende Einzel-
fälle an ihn heranzutragen, damit 
diese im Referat des BMF bespro-
chen und geklärt werden. Dies ist 
auch mittlerweile geschehen.

Bearbeiter: Hecker

Abfrage des Hauptpersonalrats zur Situation in den Sachgebieten 
Vollstreckung der Hauptzollämter

Mit den Erlassen vom 31.07.2009 
und 25.08.2009 hatte das BMF die 
Leiter der HZÄ angewiesen, keine 
Daten für die Beantwortung der 
Fragen der sogenannten Checkliste 

des HPR zur Verfügung zu stellen. 
Mit Erlass  vom 04.09.2009 wird nun 
klargestellt, dass die vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit ihren 
Personalvertretungen es den Leitern 

der Hauptzollämter natürlich ermög-
licht, auf entsprechende Nachfrage 
zur Beantwortung (der Checkliste) 
beizutragen.	
	

Bearbeiter: Höpfner, Eberle
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Übertragung und Abgeltung von Urlaub wegen Krankheit bei 
Tarifbeschäftigten und Beamten                         

Das Bundesministerium der Finanzen 
hat den Hauptpersonalrat darüber 
informiert, dass auf Grundlage einer 
Entscheidung des europäischen Ge-
richtshofes und des Bundesarbeits-
gerichts der gesetzliche Mindest-
urlaubsanspruch auch nach Ablauf 
des Urlaubsjahres bzw. des Übertra-
gungszeitraumes zu gewähren ist. 
Diese Entscheidung betrifft im We-
sentlichen Tarifbeschäftigte, die 
wegen Arbeitsunfähigkeit den ge-
setzlich zustehenden Mindesturlaub 
von in der Regel 20 Arbeitstagen je 
Kalenderjahr nicht nehmen konnten. 
Der Zusatzurlaub für schwerbehin-
derte Menschen wird ebenfalls als 
gesetzlicher Mindesturlaub angese-

hen. Der gesetzlich zustehende Min-
desturlaubsanspruch verjährt drei 
Jahre nach Beendigung des Jahres, in 
dem er entstanden ist. Es kann daher 
je nach Einzelfall ein rückwirkender 
Urlaubsanspruch möglich sein. Für 
den darüber hinaus gehenden tarif-
lichen Urlaubs- und Urlaubsabgel-
tungsanspruch verbleibt es bei den 
bisherigen Regelungen zur Geltend-
machung und zum Verfall.
Außertariflich finden die für die 
Beamten des Bundes geltende Jah-
resregelung für die Übertragung von 
Erholungsurlaub in das Folgejahr 
weiterhin Anwendung.
Für die Bundesbeamten sind ähn-
liche Regelungen mit Erlass vom 

31.08.2009 rückwirkend zum 
01.01.2009 in Kraft getreten. Die 
erweiterte Übertragungsmöglichkeit 
für einen Zusatz- oder Erholungsur-
laub, der wegen vorübergehender 
Dienstunfähigkeit nicht beansprucht 
werden kann, findet für einen even-
tuellen Resturlaub aber erst ab dem 
Jahr 2008 Anwendung. In den Fällen, 
in denen der Dienst nicht wieder 
aufgenommen wird, z.B. aufgrund 
einer Versetzung in den Ruhestand, 
kommt eine Übertragung nicht mehr 
in Betracht. Der Anspruch kann mo-
netär nicht abgegolten werden.

Bearbeiter:   Knechtel


